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Samstag den 28. März

AbonncmcntspreiS.
Bei allen Postbureaux
franco durch die ganze

Schweiz:
Halbjcihrl. Fr, 2, 66.
Vierteljahr!. Fr. 1.65.

In Solothurn bei
der Expedition:
Halbjahr!. Fr. 2. 56.
Vierteljahr!. Fr. 1.25.

Schweizerische

Mrrhen-Zeituna
HenuiüIeZeben ron einer wtkolij'cken Gejjellfcknlst.

Einriickungsgebühr
16 Cts. die Petitzcile,

bei Wiederholung

Erscheint jeden
Samstag

in sechs oder acht
Quartseitcn.

Briefe u. Gelder franc

Mmmâà - EiMàmg.
Aus die „Schweizerische Kirchenzritung" können auch für das 2. Auartal oder die Monate April, Mai

und Juni Bestellungen bei allen Postämtern oder in Solothurn bei der Expedition (D. Schwendimann,
Buchdrucker) gemacht werden. Der Abonncmrntsprris beträgt vierteljährlich franko in der ganzen Schweiz
Fr. 4. 65 z in Solothurn bei der Expedition Fr. 1. 25. — Zu zahlreichem Abonnement ladet ein

Die Expedition der Kirchen-Zeitung.

Das Konsistorium in Rom.
(Mitgetheilt.)

Sc. Hl. Papst Pius IX., dessen

Gesundheit sich wunderbarer Weise er-

haltet, hat das längstcrwartctc Konsi-
storium mit einer hochwichtigen Allo-
tutivn eröffnet, in welcher Er sich

über die Angriffe der Revolution
gegen die Kirche im Allgemeinen und
über die neuesten kirchlichen Zustände
von Mcxi ko, Polen, St. Sal va-
vor und Nicaragua in Amerika
un Besondern aussprach und 8 Kar-

dinäle, 2 Erzbischöfe und 14 Bischöfe

präconisirte. Unter den Letzten: beftn-
det sich für die Schweiz: „Die Käthe-

„dralkirche des hl. Gall für den Hochw.

„Herrn Johann Baptist Karl
„Grcith, Priester der Diözese St.
„Gallen, Dekan der Kathedrale, Kapi-
„telsvikar der gleichen Stadt und Dio-
„zesc und Doktor der Theologie." Auch

wurde der früher in der Schweiz als
Auditor angestellte Msgr. Vcchiotti
zum ordentlichen Staatsrath befördert.

Die Wichtigkeit der päpstlichen K o n-

sistoriala »sprachc vom 6. März
wird es den Lesern derKirchcnzeitung er-

wünscht machen, die Hauplstcllcn der-

stlben im Originaltext zn vernehmen;
ich bin im Falle Ihnen dieselbe hier
im authentischen Wortlaut mitzutheilen.

Die Angriffe der Revolution gc-

gen die Kirche und die traurige
Zeitlage signalisirte Pius IX. im

Allgemeinen mit folgenden Worten:
„Omnibus uotum, plauegue exploratum

est, Veuvrabilss vratres, guomodo miserri-
mis dises temporibus lainentabilis redvllio-
nis impvtu inkslix prmsertim Italia, et
uuiversus props terrarum orbis sum maxi-

MIL, et numyuam satis luAenàîs catbolicss
Leelesim oivilisguo societatis damuis, et
increàibili Nostro Vestrocsue, et omnium
bouvrum dolors exagitatur ae divexatur."

Die kirchlichen Wirren Mexiko's
und die vom hl. Stuhl deßwegen vor-

genommene Errichtung neuer Diözesen

bespricht Se. Hl. in folgender Weise:
„Hum tristissima saus rerum perturbatio

its blsxieauam etiam liompublieau, perculit,
ut inibi sauetissima uostra relixio miserau-
dum iu modum kuerit ukilieta so prvstrata
blos ixitur dv Ullivvrsi vominiei jxre^is SS-

lute ^iobis all ipso Obristo Domino clivinitns
eommissa vebsmenter anxii ac solicit! curas
omues co^itationes^ue aâ spiritualcs illorum
Ldelium reparaudas ruinas, eorumgug bo-

uum ma^iâ maAisHue procuranàum couvert!-
mus. vt guoniam, Venvrabiles vratres,
ejusdem blexieaum lisipubliew Laerorum
ltutistites u proprio xrexe avulsi, et ii>

exilium vjeeti 1ers omues iu baue blostram
almam Drbom couvsruut, Nobisyue expo-
neudum vurarunt, uevessariam vmuino esse

uovam vastissimarum illarum vieseesium
eireumscriptiousm, ieeireo justis eorumdem
Venerabilium t'ratrum votis ac postulation!-
bus gnam iibsutissime obseeuudare extimavi-
MUS. ^postolicas autem ào bac re Ditte-
ras emitti jussimus, guibus uovi prseseri-
buutur Lues, guvs àlexiei vieeesses postbae

eruut babiturie, guorum uumerus, ud vidktis,
uou parum est auetus. live saue modo dum
rebellion!« bomiues saera omuia iu illis
regstouibus tuudidus destrusrs evuautur, blos
in novis constituenclis Dicecesibus opportun»
tot tautisgue illvrum populorum Malis re-
media adbibery, et eeelesiustieis illiu» llvi-
xubliem ne^otiis omui studio cousulers evu-
tendimus. a.tgue ea prot'seto spe uitimur
5ere, ut Zives in misericorâia Dens I^ostris
bisce curis boneàicere, et bsetissimum ß^ra-
tissimumgus sueoessum tribuere velit. Llum
autem biobis npprims nota sit reliai», et
episeopalis xslus, guo prmstaut ii omues,
guos earumdour vieseesium rexlmiu! et
proeurativui prmkeeimus, tum nou dubita-
mus, gulu ipsi blostris respoudeutes votis
omues xravissimi episeopalis muuvris Partes
«edulo explore, spiritualsn, illorum üdelium
utilitatom moàis omnibus curare, omnem-
guv blobiâ iu eompoueudis eeelssiastieis
illius lieipublicss uexotiis operam uavare
stu^eant."

Ueber Polen äußert sich Pius IX.
wörtlich:

„vrmsens ae deplorauda i6oloui<r eouditio
ita guogns voutilieiam blvstram, gua ea-
//tâcîâ illuà Fèet/nz/Tn semper proseyuuti
sumus, sollicituclinem ma^is maZsis^ue ex-
eitavit, ut inter alia uonuullarum ejusdsm
kvAni vieseesium viduitati prvspieieudum
esse duxeriuius, guarum aliguse uou mediocri
auimi blostri moisstia jamdiu suo kusraut
orbatce pastors. Huamobrem, vvluti jalli
audivistis, Vpiscopvs vloeensem, ^uxusto-
viensem, vbslmsusem, guorum ultimus ku-
tbeni ritus, ac tum Varsaviensis, tum Obel-
mensis Leelvsiarum Lutlraxaneos vpiseopos
renuntiavimus, et constituimus, ut ipsi una
cum aliis Venerabilibus Ij'ratribus illius
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ksxni Lncsornm ^ntistîtibns sncsrdotal! üslo

incsnsi, st svdulo <zuWrcnies «zn» ckesu

(Niristi snnt, oinnsin eninni, dili^entiain,
Inkassm, eonsiliuni us stndiuin sdllibsnut,
ut divin» st »nwtit'vl'a LIndsti lldss, rslîxio,
docwin» godvm in RsAno stnbilis st iinincà
pvrmansns «znotidis ninxis vlxsat, et eillo-
ressad, uk^us va omnia ainovsantur inaia
g.e âamna, liuii)U8 cìin in iììis RsAlonidus
Ottkolica aKÜAitur i^eeiesia. (ûlsmentissímus

vsro miseiieorcliarurn I^ater, et Dons totiu«
consolntionis propitius unnuers di^notur
llumiiliniis ne fsrventissiinis bivsti'is preci-
bus, iz^nns pi-s Lcclssi«- su» ss.net» uliirzus

terrarum triumplio et paee, et pro vsra
omnium populol'um prosperitnts et trun^uilii-
tats ud ipsnm dies noctesipis àndors non
intsnnittiniusck

Gegenüber diesen traurigen Verhält-

nissen kündet Pius IX. dem Kousi-

storium zum Schluß mit großem Troste

die Vereinbarungen an, welche er mit
den Republiken St. Salvador und Ni-

caragua in Amerika geschlossen:

„L.t<zuv line »cessions non Isvi nniin!

biostri I»tit!» Vobis nuneinmus, Vonernbi-

iss Vl-ntros, n blobis cum Republic» Sunctl

Laivntoris, itsnnzus sum Republic» bl!e»r»-

gucnsi Lonvontionos initns t'uisso ad nor-

loam enrum Oonventionum, <^uîe a!) dae

^pvstolie» Lsds cum aliis ámerie» Osntrn-
Us (xubsrniis l»et» kusre. Ilisev tüonvon-

tionibus iiiter estera eantum in primis vo-
luinius, ac statuiinus, ut tum in Republic»
8. Kalvatoris, tnm !» Rvpublie» Ric»r»gu»
8anoti35ima noötra isIiAio âominnii, us ve-

iuti piopri» utrius^us Roipublic» relixio
omnin'o esse àedeat. Laneitum etiam est

ut voneranda e»tbolic» Rcelssi» jura inte-

Ara et inviolata serventur, ut Lj)!seó^! in
sacri ministvrii munsrv obeundv libsri om-
nino sint, nt aecuratîs juniovis prrsssrtim
(Neri education! diliAentissims consuiatur,
et Keminarla instituantur, st congru» Lnei'is
Idinistris dos attribnatur, ut alise Religiös»
Ramil!» ib! esse possint, prsetsr illas, ^u»
in prsesentia existunt, utl^us utrius^ue Rei-
pudlieW Lpiseopi, omnesque Kcieles eum iiae
Apostolic» Lsdo übers eominunieare <zue»nt.

àlandavimus, ut b» Oonvsntiones j»m a

biobis, et ab utriusyus eommsmoratsv Rei-

public» Rcsssidibus rat» babit» Vobis ex-
bibsantur una cum ^.postolieis Uittoris illas
eonii» mantidus, ^uo easâem p^rlîus st ac-

curatius eoxnosesre pvssitis."
Diese Konsistorialansprachc ist die gc-

treue Signatur des Pontifikats Pius IX. :

„Immer neues Leiden und im-
mcr neue Tröstungen!"

Weihbischof oder nicht?

Es war, von französischer Seite, als

für die Wahl eines französischen") Bi-
schofs von Basel die Aussicht noch nicht
eben gar günstig schien, der auf den ersten

Blick ganz annehmbar scheinende Gc-
danke in Anregung gebracht worden,
einen französischen Wcihbischos zu er-

nennen, wenn ein deutscher Bischof,
oder vieo vorsa einen deutschen Weih-
bischof, wenn ein französischer Bischof
von Basel gewählt würde. Nicht nur
der Umfang der Diözese und deren

Theilung in zwei Sprachgebiete ließen
die Anstellung eines Weihbischoss in
jedem Fall gerechtfertigt erscheinen, son-
dcrn auch der Bisthumsvertrag selbst

bot für dieses Projekt eine kräftige
Stütze. Der Domsenat selbst glaubte
deßhalb in seiner letzten Sitzung noch

den hohen Diözcsanständcn die Erneu-

nnng eines Weihbischoss empfehlen zu
sollen.

Es sei uns, bei aller Annahme, daß

im Schooße dieser geistlichen Diözesan-

Vertretung das besagte Projekt reiflich
überlegt worden feie, und auch bei

Voraussetzung, daß zu solcher Wun-
schesäußerung den Domscnat Motive
mögen bestimmt haben, die unserer

schwachen Einsicht entgehen, — es sei

uns, sagen wir, demungcachtct erlaubt,
unsern Bedenken hinsichtlich der Auf-
stcllung eines Weihbischofs, oder auch,

um es gerade herauszusagen, unserer

Meinung, die gegen eine solche Auf-
stellung ist, in den Spalten dieses

Blattes öffentlichen Ausdruck zu geben.

Der Gegenstand ist ja wichtig genug,
daß eine Beleuchtung desselben auch

von seiner Kehrseite her durchaus nicht

unnütz sein kann.

Wir gestehen es, wenn ein Bischof

von Basel deutscher Sprache wäre

ernannt worden, wir hätten uns gegen
die Ernennung eines französischen
Weihbischofs nicht erhoben; obgleich

überzeugt, daß eine solche Ernennung
weder nothwendig, noch an sich von

Wir drücken uns der Kürze halber durch

das einfache Wort französisch aus,

jedenfalls es nur auf die Sprache be-

ziehend.

wesentlichem Nutzen sein werde, würden

wir es doch vorgezogen haben, den ein-

mal angeregten Forderungen nach Be-

rücksichtigung des Jura, der sich bis

anhin zurückgesetzt glaubte, keinerlei

Opposition zu machen; wir hätten es

mit Befriedigung hingenommen, daß

mit einem kleinen Opfer, vom Ganzen

getragen, das lebendige Interesse und

die Sympathie des Jura für das rcor-
ganisirte Bisthnm Basel erneuert und

vcriunigt worden wäre.

Jetzt aber, da dem französisch spre-

chcndcn Jura die Ehre zu Theil gc-

worden, daß aus seinem Clcrns der

Obcrhirtc unserer großen Diözese ist

ernannt worden, kann uns keine billige
Rücksicht mehr abhalten, uns geradezu

gegen die Aufstellung eines Wcihbi-
schofs anszusprcchen, oder vielmehr, die

Rücksicht ganz nur auf das, was der

Diözese an sich frommt, dcucht es uns zu

erheischen, daß man vom Gedanken,

noch einen Wcihbischos (deutscher Zunge)
aufzustellen, abstrahirc.

Indem wir die Beantwortung der

Frage! ob die Aufstellung eines Weih-

bischofs unter gegebenen Umständen

r ath s a m, zweckdienlich, dem Wohlc
der Diözese förderlich sei, ans die

nächste Nummer verspüren, sei unsere

Aufgabe für diesmal darauf einge-

schränkt, zu zeigen, daß keine Noth-
wcndigkeit, kein eigentliches
Bedürfniß die Aufstellung ei-

nes Weihbischofs erfordere.
I.

Indem wir dieses behaupten, müssen

wir von der Voraussetzung ausgehen,
es werde unser ncugewählte Hochwür-
digste Bischof, der mit den Anfangs-
gründen der deutschen Sprache schon

bekannt ist, ja selbst schon ein ordentliches

Verständniß derselben besitzt, ohne sich

jedoch, für jetzt noch, korrekt und ge-

läusig in derselben ausdrücken zu kön-

neu, diese Sprache, welche die des

weitaus größcrn Theiles des Bisthnms
ist, in dem Maße immerhin noch sich zu

eigen machen, daß er in persönlicher
Audienz mit den deutsch sprechenden

Geistlichen verkehren, ihre mündlichen
Berichte und Anbringungen entgegen-

nehmen und ihnen seine Weisungen und
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Entscheidungen kundgeben könne. Bei
dem noch rüstigen, ja fast jugendlich
frischen Alter des erwählten Obcrhirtcn,
bei seinem eminenten Talent, und bei

der immerhin noch bedeutenden Zwi-
fchenzcit bis zu feinem Amtsantritt, ist

solche Voraussetzung eine durchaus
sichere und gewährleistete.

Halten wir aber für einmal nur diese,

noch gar wenig weitgchcndeVoraussetznng
fest, so steht der neue französisch spre-

chende Bischof in ganz gleichem Vcr-
hältniß zum deutschen Theil der Diö-
zcse, in welchem der scl. Bischof Salz-
mann zum französischen Jura stand.
Wer dürfte behaupten, daß während
25 Jahren dem Jura etwas Wesent-
lich es abging? Müßte diese Frage be-

jaht werden, dann wird in die Diözese

Basel ein eigentlicher Riß gemacht, ein

Dualismus eingeführt, und es würde
den sel. Bischof Salzmann, der nie
von einem Wcihbischof hören wollte,
gleichsam der Vorwnrf gemacht, seiner

Pflicht der Obsorge für die ganze
Diözese nicht Genüge gethan zu haben.

Was dem Jura unter Bischof Salz-
mann abgehen mochte, war ein Zwei-
faches: erstlich, das nähere Verständ-
niß des französischen Charakters, der

französischen Nationaleigcnthümlichkcit,
und zweitens, daß bei Visitationen
und Firmrcisen der in der französischen

Sprache nicht eben geläufig sich aus-
drückende Bischof keine selbstcigcncn

Vortrage halten konnte.*)
Was nun dieses Letztere betrifft,

wird doch kaum, so wünschbar es von
Jedem gefunden werden wird, irgend
Jemand behaupten, daß dieser Defekt
ein wesentlicher sei. Nicht der Vortrag,
sondern die Verrichtung der heiligen
Pontifiealhandlungcn zeichnet den Bi-
schof ans. Auch der sel. Bischof Ar-
nvld hielt jeweilcn nur beim ersten

Turnus einer Firmstativn einen eigenen

Vortrag; folgte ein zweiter, ein dritter
Turnus, so unterblieb der Vortrag oder

der Stationspfarrcr hielt ihn. Also nur
ein Theil der Gesinnten konnte die

Worte des Bischofs vernehmen; wer

Bischof Arnold sel. predigte auch franzö-
sisch; darum berufen wir uns eben nur
auf Kalzmann.

hätte nun aber den andern Theil
wesentlich bcnachthciligt genannt?
Auch wo eine Kirchwcihc der Firmung
voranging, hielt der Bischof nie einen

Vortrag; wer hätte hierin auch nur
einen Defekt gesehen?

Wir hatten vorhin gesagt, daß wir
in unserer Voraussetzung nur auf
das ganz Sichere uns basircn, somit

wenig weit gehen. Wir glauben aber

hoffen zu dürfen, unser neue Bischof

dürfte es wohl so weit bringen, auch

der heiligen Firmhandlung jeweilcn eine

kurze deutsche Exhortation i vorauszu-
senden. Dann fiele also das eine
Bedenken ganz weg, — und in jedem

Fall ist dieser Abgang einer bischöflichen

Ansprache von keinem wcsentli-
eh en Belang.

Noch minder begründet aber die

erst - erwähnte Aussetzung die Forderung
eines Wcihbischofs unter obwalte n-
den Umständen. Konnte nämlich
dazumal vielleicht,' mit Recht der Jura
über ein Nichtvcrständniß seiner fpe-

zielten Anschauungen seiner Eigcnthüm-
lichkeiten sich beklagen, so kommt jeden-

falls in Berücksichtigung, daß der

deutsche Bischof (Salzmann) einen

deutschen Kanzler, und zudem der rcsi-
direndc Domscnat keinen Vertreter
der eigentlich jurassischen Geistlichkeit

hatte; denn Hvchwürdigstcr Hr. Dom-
Herr Tschann, der den Stand Bern im

Domsenat vertrat, war ebenfalls ganz
deutsch und kannte den Jura nicht; er

war als katholischer Stadtpfarrer von
Bern (selber ein Solothurncr) zur
Domhcrrcnstclle gelangt. Es war also

der selige Bischof Salzmann in seiner

geistlichen Verwaltung des katholischen

Jura ohne eigentlichen Rath, ohne Aus-
kunft, ohne Direktion. — Ganz anders
aber verhält es sich nun mit Bischof
Lachat. In der Stadt Solothurn, also

im deutschen Bisthumsanthcil rcsidircnd,
von deutscher Geistlichkeit umgeben, ei-

men Kanzler aus dem deutschen Bis-
thnmstheile an seiner Seite habend (wie
wir wenigstens annehmen), an einen

Domsenat, der fünf Mitglieder hat,
die gleichfalls den deutschen Kantonen

(Solothurn, Luzern, Aargau) ange-
hören, als seinen geistlichen Rath ge-

wiesen, — kann es wohl kaum bcgcg-

neu, daß seine (des französisch spre-
chcnden Bischofs) Diözesanvcrwaltung
die Anschauungen und Eigenthümlich-
keiten des deutschen Charakters verletze
oder auch nur mißachte. Es ist viel-
mehr der Bürgschaft übergenug da, daß

für den deutschen Antheil ein definitiv
maßgebender deutscher Einfluß ob-
walten werde.

Es verdient aber überdies; noch be-

merkt zu werden, daß, wenn immer
noch diese Bedenklichkeit walten würde,
es könnte durch einen französischen Bi-
schof die Diözesanadministration zu sehr

von französischem Charakter getragen
und durchdrungen werden, die Auffiel-
lnng eines Wcihbischofs jedenfalls
nicht das Geringste hicgcgen bc-
wirken könnte; denn der Wcihbischof
als solcher hat ja gar keine Jurisdiktion,
keine Rechte auf die Diözesanvcrwal-

tnng, keinen maßgebenden Einfluß
darauf; in sein Bereich schlagen einzig
die Pontifical-Handlnngcn, die Erthci-
lung der Firmung, der heil. Ordincs,
die Kirchen- und Altarweihc nebst an-
dcrn Conseerationen minderer Beden-

tung. Insoweit ist es so sehr gleich-

gültig, ob ein deutscher Wcihbi-
schof neben dem französischen Bischof
von Basel dasei, daß sogar ein fr an-
zö sisch er Wcihbischof an der Seite
des französischen Bischofs kaum mehr
als die Jnconvenicnz böte, daß eben

bei keiner Pontificalhandlung eine bi-
schöfliche Ansprache vorkäme. — Will
man aber einwenden, daß der Bischof
doch schwerlich den deutschen Weihbischof
ohne eine ansehnliche Jurisdictionsbc-
fngniß neben sich stellen würde, so gilt
dagegen, daß ein solcher in diesem Fall
bloß als Generalvikar diese Be-

fngniß besäße und die ganz gleiche
auch als bloßer Gen era lvika r,
ohne Wcihbischof zu sein, haben und
ausüben könnte. Darum eben gilt als
unbestreitbar: ein Wcihbischof für den

deutschen, wenn anch weitaus größern
Bisthumsanthcil ist unter obwaltenden

Umständen, an der Seite des Bischofs
Lachat durchaus nicht nothwendig, durch-

ans kein eigentliches Bedürfniß. Rechnet

man hinzu, daß Se. Gnaden, Bischof
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Lâchât, in dcn kräftigsten Jahren des

angehenden Manncsaltcrs steht, daß er

von fester Constitution und erprobter

Gesundheit ist, daß also gerade der be-

schwcrlichere Antheil des bischöflichen

Amtes, die ermüdenden Firmreisen und

Firmhandlungen, die lange dauernden

Consecrationcn von Kirchen und Al-
tären n. s, f. von keinem Weihbischof

besser konnten ausgehalten werden, als

vom jetzigen Bischof selbst, so kann auch

in dieser Hinsicht von der Nothwendig-
keit und dem Bedürfniß eines Weihbi-

schofs, welches Bedürfniß sich vielleicht

nach zwanzig-, dreißigjähriger Amts-

dancr unseres Bischofs Engen immerhin

einst möglicherweise geltend machen

wird, durchaus für jetzt keine
Ncde sein.

Es ist aber die Aufstellung eines

eigenen deutschen Wcihbischofs unter ge-

gebcncn Umständen nicht nur nicht

nothwendig, sondern auch selbst nicht
einmal rathsam, nicht einmal
zweckdienlich, nicht förderlich
für das wahre Wohl der Diö-
zcse. Hicvon nächstens.

Korrespondenzen und Notizen.

Geistliche Generalstatiftik.

l. Orden und religiöse Genossenschaften.

1) Männliche: Franziskaner 50,WO

Mitglieder; Schulkinder 1t>,000; Jesui-

ten 8000; Kranken-Diencr-Eongregationen

0000; Benediktiner 5000; Dominikaner

4000; Augustiner 4000; Karmeliter 4000;
Cistcrzienser mit Trappisten 4000 ; regn-

lirte Chorherren 2000 ; Lazaristen 2000 ;

Antonianer 2000; Piaristen 2000; Re-

demptoristen 1500; Basilianer-, Theati-

ner- und Emeriten-Congregationen l000.

Im Ganzen circa 105,569 männliche

Ordcnsglicder, ohne jene Orden, deren

Gliederzahl unter 1000 steht.

2) Weibliche: Barmherzige Schwe-

stern (Vicentinerinnen) 28,000; Franzis-
kanerinnen (zum Theil auch Kranken-

Pflegerinnen) 22,000; Schul-Schwestern

20,000 ; Schwestern vom heiligen Herzen

Jesu 10,000; Josephs-Schwcstern; 8000

Congregationcn U. L. Frau 8000 ; Schwe-

stern von blotre-vsms 7000; Nrsuline-

rinnen 7000; Schwestern vom hl. Kreuz

0000; Barmherzige Schwestern vom hl.
Carl Borromäus 5000; Dominikanerin-

neu 4000; Carmeliterinnen 3200; Au-

gustincrinnen 3000; Töchter der Weisheit

2500; Cisterzienserinnen 2000. Die
kleinen Schwestern der Armen, die Bc-

guinen (in Belgien), die DcntschordcnS-

Schwestern, die armen Dienstmägde Christi
in Deutschland, die Töchter vom heil.

Geist (Kranken- und ^Schuldienst), die

Schwestern vom guten Hirten: 1500

Mitglieder. Die klebrigen unter tausend.

Die weiblichen Orden zählen somit

190,999 Mitglieder, von denen 162,000
allein auf Europa kommen. Von den

europäischen Reichen ist vor allen Frank-
reich das Land der Gott geweihten Jung-
flauen, da sich nach Bischof Dupanloup
die Zahl derselben auf 100,000 beläuft.

Hieran schließt sich Italien mit 30,000;
das kleine Belgien mit 10,000; Deutsch-

land mit 8000, Spanien mit noch etwa

7000; England mit 4000; die Schweiz

mit 1340; Polen und Ungarn mit je

1000 Ordens-Jungfrauen. Amerika zählt

10,000 Ordens-Schwestern; Süd-Amerika

zählt eben so viele; Asien 4000; Afrika
und Australien 1000.

II. Vom Siitular-ClcruS
kommt in Italien bei einer Bevölkerung

von 31 Millionen 1 Priester auf 269

Seelen, in Spanien 1 auf 701, in

Frankreich 1 auf 703, in Deutschland

1 auf 917 (in Schlesien 1 auf 1185),
in Großbritannien 1 auf 2417, in Bel-

gien 1 auf 1013, in den Niederlanden

1 auf 775.

Die Mstcnandschten im Msthum
Lausanne.

(Correspondeuz aus Freiburg.)

Die Kirchenzeitung wünscht die ver-

schiedenen Fastenandacht-Ordnun-
gen zu kennen; ich erlaube mir daher

ihr diejenigen unseres Bisthums mitzu-

theilen. In unserm sogenannten ölsnnslo

precum findet sich unter Rubrik „?recos
gnsllrsxesimsles : "

1. kllsnt Ine proves par gnsêlrsAesi-

mum sinxulis llominicis et kestis <le

xroecepto lliebus post vesperss sut

completorium. bllsnt etism gusvis
keris quarts et keris sexto qusàrsge-

siwso post misssm, excepts, tsmen

bvdàomslls ssnets.
2. ^nteest pis aligns lectio, sut

brevis sei populum exliortstio vel etisw
exercitinva vise crucis,

Kitns. 1. bixposito ciborio et in-
censsto 8s. 8sersmento csntetur pssl-
mus 63 : „Dons miserestur nostri etc."
vel ejus loco ter csntetur: „Usrce
Domine parce populo tuo, no in coter-

num irsscsris nobis.
2. lî'î et vrstionos àicsntur ut

suprs in precibus gnsàrsxints liorsruw.
3. Uster et ^ve sits voce et ex-

psnsis braebiis tor reciteptur.
4. Csntetur uns sltersve stropbe

ex I>)-mno 8s. 8acrsmenti: interim
sscerclos ponit incensum in tburibulo
ot ter tkuriliost, iinitsguo ultima stro-
plie cum s. ciborio benellicit in mo-
clum crucis nibil clicons.

5. Csntetur psslmus 116 : „lllsuàste
Oominum omnes Aentes" — elsuso

scilicet tsbernsculo.

Das Pfarrpsrund- und Kirchenfondve»
mögen der soloth. Pfarrgristlichkeit.

(Mitgeth. von Pfarrer Cartier in Kriegstetten.l

III. Gewiffenhafte Befolgung des Gesetzes.

Am 25. August 1862 versammelten

sich zu Ncglirung der Pfrund- und Kir-
chenrechnungen alle 10 Ammänner der

Kirchgemeinde Kriegskosten in Bei-

sein des Ortspfarrers und der Nechnungs-

rcviflonskommission, um über die Art
und Weise, wie der Pfarrer für seine

Verkürzungen nach Recht und Gerech-

tig keit zu entschädigen. Alle waren
Einer Meinung, Gesetz und Recht

müssen vollzogen werden! Daher vcr-

einigten stich die Repräsentanten der Kirch-

gemeinde und der Pfarrer zur Bezeichnung

einer Untersuchungskomission in den Herren

Ammann und Knutonsrath Steiner von

Hersiwyl, Lehrer und Kantonsrath Kauf-
mann von Recherswyl, Lehrer und Com-

missionsmitglied Schläfli von Niedcrgerla-

fingen, welche dann nach genauer Durchsicht

der letzten 25 Pfrund- und Kirchenrech-

nungen unter Mitwirkung des Ortspfarrcrs
einen dctaillirten Gcneralbericht aus-

arbeiten sollten. Derselbe wurde am

28. Dezember 1862 von den Ammännern

und dem Ortspfarrer für richtig ange-
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nomnien, mit dem Beifügen, daß ein ge-

drängtcr Auszug davon als endgültiger
Akt, von den Vorstehern und dem Pfarrer
unterzeichnet, dem Kirchcnarchiv cinzuver-

leiben sei.

Eine wesentliche Frucht dieser Arbeit

besteht darin, daß der Pfarrer eine gc-

bührende Restitution erhält, die Markzinse

und Zinsausstände ihm genau alljährlich

zu gut geschrieben werden, daß sein sauer

verdientes Jahreseinkommen sich vermehrt

hat, und für die Zukunft eine auf Ge-

rechtigkeit und Gesetzlichkeit gegründete

Rechnungsweise ausgeführt wird.*)
Der wichtigste Gewinn bei dieser An-

gelegenheit scheint mir aber noch der zu

sein, die Erfahrung zu machen, daß das

Volk noch immer, wenn es nicht miß-
leitet oder getäuscht wird, einen

felsenfesten Glauben an Gott und Gercch-

tigkeit als einen edlen Schatz in seinem

Innern birgt und hütet! Darum finden

wir auch in diesem Geschäfte Pfarrei und

Pfarrer wie Ein Herz und Eine Seele.

Freilich wurde auch annerkannt, daß der

Pfarrer früher etwa 13 Jahre lang aus

freien Stücken und aus eigenen Kosten

einen Vikar hielt, was genau gerechnet

Wohl Fr. 13,VW beträgt, und daß der

Pfarrer bis heute aus freien Stücken und

aus seiner eigenen Börse eine Frühmesse

hält, die ebenfalls eine schöne Summe
Geldes erfordert. In Kricgstctten cxistirt
nur eine Stiftung für einen Pfarrer, und

keinerlei Stiftung weder für ein Vikariat

noch für eine Frühmesse. Deßhalb hat

wan in neuester Zeit einen Eaplaneifond

Unterm 26. September 1862 hat der

Regierungsrath über Form der
Rechnungen beschlossen:

a) Die Gemeinderechnungen und Zehnt-
und Bodenzinsrechnungen sind genau nach

dem vom Departement des Innern ent-

worfenen Formular abzufassen.

b) In den Zehnt- und Bodenzinsrcch-

nungen soll am Schlüsse eine Vergleichung
der Restanzforderung des Staats mit dem

Gesammtrestanzkapital der Pflichtigen statt-

fiqden.

e) Die Pfrundrechnungen sollen enthal-
ten: Berechnung der Markzinse von den

Capitalien je auf 1. Hornung, Erzeigung
des ursprünglichen Pfrundkapitals und

Vergleichung mit dem gegenwärtigen Be-
stand, Erzeigung deS abfälligen Guthabens
des Pfrundtnhabers auf 1. Hornung.

zu bilden angefangen. Der Pfarrer kann

mit seinem jetzigen Einkommen leben. Be-

trachtet man aber die Pastoralarbeiten

desselben, so darf man, ohne unbescheiden

zu sein, keck behaupten, daß kein Pfarrer
im Kanton Solothurn seine Besoldung

so genügend verdienen muß, als derjenige

von Kriegstetten.

Die Absicht dieser Abhandlung war,

Gcrechtig keit und W a h r heitzu för-
dern. Einen aufrichtigen Mann wird

man deßhalb niemals und nirgends als

Feind behandeln; denn wir Alle sind all-

zumal nicht so fehlerlos als uns die ei-

gene, und nicht so schlecht als uns die

fremde Einbildung vormalt. Ich denke,

die Kirche und ihre Pricsterschaft erkenne

seit alter Zeit Denjenigen weder als eine

würdige noch als eine hervorragende Per-
sönlichkeit, welcher einzig und allein nur

zur Erschleichung von Ehrcnstellen in

schmeickerlischcr und heuchlerischer Weise

den Tagesgötzen speichellcckcnd den Hof
macht, und weit getrennt vom Volke und

seinen Hirten, nebenbei in diesem oder

jenem Fache auf Kosten anderer Leute

kurzweiligen Dilettantismus treibt; noch

viel weniger hat die Kirche und Priester-

schaft einen solchen Hofschranzcn je als

ihren Vertreter betrachtet; wohl aber eher

Denjenigen, welcher sein ganzes Leben
dem Heile des Volkes da h ingibt
und vor keinen Hindernissen, Beleidigun-

gen und Zurücksetzungen erschrickt. Nicht

Gunstbettelei, sondern volle Gleichbercch-

tigung soll ohne Rückhalt ausgeübt werden

und dieses sowohl von geistlicher als

weltlicher Behörde! Gerechtigkeit erhöhet

nicht nur die Völker, wie die Bibel sagt,

sondern auch die Regenten. Der ist kein

ächter Jünger Jesu, der nicht die Wahr-

heit muthig und laut verkünden darf.
Das Volkslied sagt:

Wer die Wahrheit weiß und saget sie nicht,
Der ist für wahr ein erbärmlicher Wicht! —

Päpstlicher Erlast zum Troste der Kranken.

Der Empfang der hl. Communion ist

in der Regel eine wesentliche Bedingung

zu Gewinnung eines vollkommenen Ablas-

ses; nicht minder ist oftmals als solche

Bedingung der Besuch einer Kirche vor-

geschrieben. Die Kranken, denen der

Besuch einer Kirche unmöglich ist, werden

dadurch im Genusse der geistlichen Vor-
theile beeinträchtigt. In Anbetracht dessen

hat der heilige Vater durch ein allgemei-
nes Dekret vom 18. September 1862

alle Beichtväter ermächtigt, den kranken

Personen, sofern sie gebeichtet, den für den

Ablaß vorgeschriebene» Empfang der heil.
Communion und den Besuch der Kirche in
andere gute Werke umzuwandeln. Von
dieser Vergünstigung sind jedoch die in

einer Communität lebenden Personen aus-

drücklich ausgenommen.

„Zlummocko vero pwnitentos eonkossi,

ao ewteris omnibus absolntis ovnäi-
tionibus, si ssuiv injunets: kuerint, looo

8. domwunionis et Visitationis alia

pia opera a rospootivo donkessario in-
junAknâa tìàeliter aäiwploant/'

Wochen-Chronik.

Blllldesstadt. Die Note des päpstl.

Geschäftsträgers Hrn. Bovieri gegen den

Grundsatz, daß der a p o st oli s ch e S t u h l

für Kirchensachen in der Schweiz eine

fremde Macht sei, wurde vom Bundes-

rath sck aeta erkannt.

Solothurn. Nach dem Vorgange grö-

ßercr Städte hat sich hier unter Mit-
Wirkung wohlthätiger Damen ein kath.

Dienstboten-Verein gebildet, dessen Haupt-

bcstimmungcn sind:

1) Der katholische Dienstbotcnvercin

hat zum Zwecke: „Die Dienstboten bei

rechtschaffenen, christlichen Meisterschaften

zu empfehlen, sie in den Tagen der Ar-

beitsunfähigkeit und Krankheit zu unter-

stützen, endlich zu ihrer Wohlfahrt nach

Kräften behülslich zu sein.

2) Die Dienstboten geloben ihren Mei-
sterschafte» pünktlichen und bereitwilligen

Gehorsam, gewissenhafte Treue, Ver-

schwiegenheit über Alles, was im Hause

vorgeht, und unermüdete Arbeitsamkeit.

3) Die Meisterschaften sorgen väterlich

für ihre Untergebenen und halten daran,

daß die Dienstboten die Sonn- und Fest-

tage gewissenhaft heiligen, und so oft

wie möglich einer Predigt beiwohnen,

daß sie öfters die hl. Sakramente cm-

pfangcn und die ihnen gestatteten Frei-
stunden für ihr geistiges Wohl benützen.

4) Wird ein Vcreinsmitglied krank,

so verwendet man sich für dessen Ver-
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pflegung, und nach Umständen für dessen

Aufnahme in's Spital, auch leistet man

ihm kräftige Hülfe. Stirbt ein Dienst-

Mitglied, so wohnen alle Vereinsmitgljedcr
dessen Begräbniß bei und verpflichten sich

für dasselbe innert 39 Tagen eine hl.
Communion aufzuopfern.

5) Zur Unterstützung kranker oder ar-

beitsunfähiger Mitglieder und anderer

nothwendigen Ausgaben des Vereins wird
eine Vcreinskasse errichtet, in welche jedes

Mitglied beim Eintritt 1 Fr. und monat-

lich 19 Cts. einlegt. Tritt ein Mitglied,
das keine Unterstützung genossen hat, aus,

so erhält es die Hälfte seiner Einlage.

Luzern. Bei heiterer Witterung wurde

die Romfahrt zahlreich besucht. Theil-
nehmer an der Prozession über die Mu-
segg wurden 4119 gezählt, dabei 29Kapu-

ziner, 17 Weltgeistliche, Männerbruderschaft

168, 9 Waldbrüder :c. Die vortreffliche

Festpredigt im Hof hielt der Hochw. Hr.

Pfarrer Reinhard von Neiden.

—> Im Kanton Luzern haben diese

Jahre hindurch immer wieder Armen-

und Waisenhaus-Brände stattgefunden,

so daß die Sache bedenklich erscheint.

In Zell haben beim Brande des Ar-

menhauseS eilf Personen den Tod in

den Flammen gefunden; die barmhcrzi-

gen Schwestern zeichneten sich beim Lö-

' scheu aus.

Aargau. „Freie Kirche im freien
Staat." Drei Töchter anerboten 7669

Fr., um in's Kloster Gnadenthal aufge-

nommen zu werden, die gesetzliche Taxe

für 3 ist jedoch nur 3699 Fr. Ihr Be-

zehren wurde gleichwohl abgeschlagen, weil

— die Klosterrechnung ein Defizit von

2497 Fr. erzeige! Das Defizit rührt her

von einem köstlichen Verwalter, der ent-

lassen werden mußte, von einem „merk-

würdigen" Orgelbau, von Fahr- und Schiff-

Bauten, und von einer außerordentlichen

Staats steuer.

-- „Klostergut in Staats hän-
den thut nicht gut." Trotz der ver-

aarauerten Klostermillionen bettelt die

Regierung dermalen Geld für die Armen.

Der Direktor des Innern ersucht die Be-

zirksarmenvereine, für die armen Kinder

Almosen zu sammeln, um sie rechtschaffen

erziehen zu können. Die Kinder, die

Armen und Kranken kommen im Aargau

erst nach dem Millionenpalaste für die

Zuchthäusler.

Der St. Joseph s tag wurde

trotz der Aufhebung vielfach gefeiert. Die
,Botschaft bemerkt hiezu: „Noch fünf
Jahre, und der Feiertag wird wieder ein

gemeinschaftlicher für alles Volk sein; was

man uns nehme» wollte, wird uns Bischof

Eugen wieder geben.

Appenzell A. Rh. Der Große Rath

hat eine Uebereinkunft zur Regelung der

kirchlichen Verhältnisse mit Jnnerrhoden

genehmigt.

Schtvyz. Ein sicdeln. Ik. Ill Gall
hat die Biographie des verstorbenen un-

vergeßlichen Herrn Nationalraths I. Ios.
Müller bearbeitet, ein Lebensbild, das

sich durch einen außerordentlich reichen

Inhalt, sowie durch eine vortreffliche le-

bensvolle Darstellung auszeichne. Beige-

geben ist dem Werke eine Lebensskizze des

am 18. März 1862 verstorbenen Hrn.

I. B. Müller, Fabrikanten in Wyl, des

ebenbürtigen Bruders des Verstorbenen.

Obwalden. Im Kilb istreit hat der

Landrath endlich einmüthig beschlossen:

es habe eine Kommission die fragliche

Verordnung mit Rücksicht auf die vorge-
kommenen Uebelstäude einer Durchsicht zu

unterstellen und diehfalls dem Landrathe

gutfindeude Anträge zu hinterbringen. In
diese Kommission wurden gewählt vier

Mitglieder des Landrathes und die drei

Pfarrherren — Pfarrer-Präses Rohrer

von Kerns, Pfarrer-Commissar Jmfeld

von Sächseln und Pfarrer Dillier von

Sarucn.

Zürich. Rhein au. Das Kloster-

vermögen wurde schon in den Dreißiger

Jahren, als der Staat inventarisirte,

auf 2 Millionen festgesetzt; seither ist es

wenigstens auf 4 Millionen gestiegen, weil

der Werth der Liegenschaften, die den

Hauptbestandtheil ausmachen, sowie das

darauf 'befindliche Holz, der Wein rc.

ebenfalls seit dreißig Jahren ungemein

gestiegen sind. Will Zürich wirklich Tole-

ranz leisten, so muß eS für die katho-
lisch en Gemeinden wenigstens eine
Million auswerfen. Statt dessen wird

Million beantragt. Bei diesem Vor-

schlag, sagt der,Volksbote', scheinen uns

die Katholiken zu knapp bedacht. Wenn

wir auch von Errichtung einer katholischen

Gemeinde am linken Sceufer absehen wol-

lc», so reicht eine halbe Million jedenfalls

nicht hin, um genügende Kirchenfonds

für die katholischen Gemeinden in Zürich,

Nheinau und Winterthur zu gründen. Der

AufhebungSbeschluß bestimmt ausdrücklich,

daß zum Voraus die Bedürfnisse der Ka-

tholiken befriedigt werden. Roch in letzter

Zeit brüsteten sich Hochgestellte, wie Zü-
rich das Panner der Toleranz hoch tra-

gen werde. Und nun diese halbe Million,
welche nicht einmal den Bedürfnissen der

katholischen Gemeinde der Stadt Zürich

genügt!

Protestant. Berichte aus der Schweiz.

In Basel besteht schon seit vorigem

Jahr eine Gesellschaft für Sonn-
tagsheiligun g, welche viele sehr eh-

renwcrthe Mitglieder zählt. Die Sta-
tuten verpflichten sowohl zu persönlicher

Heilighaltung des Sonntags, als zur

Mitwirkung für diesen Zweck auf die

Umgebungen. — Auch in Bern grün-

det sich ein Frauenverein, welcher seine

Thätigkeit hauptsächlich auf die Jugend-

erziehung unter den Protestanten im Kt.

Freiburg richte» will. — Als weniger

erfreuliches Zeichen wird auch im Kt.

Bern, laut dem ,Neformirten Kirchen-

blatll, über den fühlbaren Mangel an

Geistlichen geklagt. Der Boden der Kirche

trägt überall seine Frucht nicht mehr.

Kirchenstaat. Rom. Hn einem Consi-

storium zu Rom vom 24. d. wurden die

Verhandlungen über die Seligsprechung
der Königin Marie Christine, Mutter
Franz II., geführt.

Die Wirksamkeit der barmher-
zig en Schwestern vom hl. Carl Borro-
mäus ist in neuester Zeit auch vom

hl. Vater dadurch anerkannt worden, daß

er sie zur Uebernahme der Irrenanstalten
in Rom berufen hat.

^ Passaglia und seine Partei im

Clerus meinten durch ihr politisch-kirchli-
ches Organ „Mediatore" die Frage über

die weltliche Herrschaft des Papstes zu

glücklicher Lösung bringen zu können. Ihre
Bemühungen brachten ihnen aber im
Vatikan nur entschiedene Mißbilligung und

überwiesen sie der Strafcensur der Kirche.

Italien. Der lombardische Clerus pro-
testirt in einem mit zahlreichen Unter-
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schriften versehenen Schreiben an den

Cultusministcr heftig nnd energisch gegen

das neueste Rundschreiben des Ministers
Pisanclli an den lombardische» sogenann-

ten liberalen Clerns.

Frankreich. Gewiß hat die katholische

Welt aufrichtige Theilnahme für die Lei-

den Polens; ans den Kanzeln in Paris
sprachen dafür die Prediger Felix
(Jesuit) und Gratry, Papst Pius IX.
ist den Mächtigen dieser Welt entgegen-

getreten, wiewohl nicht mit geballter

Faust, und hat sich Polens angenommen,

während die italienischen radikalen Maul-
Helden dem russischen Czar auf den ersten

Wink folgsam waren. Hr. Hennessey

hob dies im englischen Parlament hervor.

Dentschland. Die aus dem Katha-
rinenkloster auf dem Berge Sinai in die

Bibliothek des Kaisers von Rußland ge-

kommene Handschrift des alten und neuen

Testaments ist jetzt im Druck erschienen.

Drei Jahre hat man zum Druck gebraucht,

gerade ebensoviel, wie einst Gutenberg

zum Druck seiner Bibel bedürfte. Die

Handschrift ist getreu nachgebildet, und

selbst das Papier so zubereitet, daß es

so fest ist wie das Pergament einer alten

Handschrift und ebenso aussieht. Der
erste Band enthält die Vorreden und 21

Tafeln Schriftproben aus mehreren der

ältesten Handschriften, damit man ans

denselben sich ein sclbsiständiges Urtheil
über das Alter der sinaitischen Hand-
schuft bilden kann. Tischcndorf selbst setzt

es in die zweite Hälfte des vierten Jahr-
Hunderts.

Bayern. In Dettelbach (Unter-
sranken) wird ein Kloster für Franz is-
kan er in neu errichtet.

Hessen. Vom 8. — 22. d. M. wurden

in der St. Christophkirchc in Mainz je-
den Abend von 8 — 9 Uhr durch einen

Jesuiten Männcrexercitien gehalten, an
denen außer den Mitgliedern der Bür-
gersodalität noch viele Männer aus allen

Ständen und auch aus den angesehensten

Familien der Stadt Theil nahmen.

Nassau. An vielen Ortendes untern
Rhein g ane s bestehen noch die söge-

kannten Nachbarschaften, die all-
jährlich auf Fastnachtssonntag auf der

gewählten Na ch bar st übe zusammcnkom-
nien. Die Versammlung, die aus lauter

Bürgern besteht, eröffnet der jährlich ge-

wählte Vorstand mit einem kurzen Gebete,

worauf die Angelegenheiten der Nachbar-

schaft erledigt werden. Dahin gehören:
die Verpflichtung, die Leichen der vcr-

storbencn Nachbaren auf den Fricdhof

tragen zu helfen; in einer bestimmten

Stunde während der ewigen Anbetung

vorzubeten, sowie einen Geldbeitrag zu

entrichten zur Beschaffung von Kerzen für
die bestimmte Stunde der Anbetung w.

Jeder Bürger hat auch jährlich einen

kleinen Beitrag zur Vereinskasse zu bezah-

len. Wer wegen seines Geschäftes diesen

Verpflichtungen nicht nachkommen kann,

wird nach Zahlung einer ganz unbedeu-

tcndcn Geldsumme davon befreit. Sind
alle diese Dinge erledigt, so wird auch

ein GläSchcn Wein nicht verschmäht.

Sehr schön und folgenreich ist, daß kein

Bürger, wessen Standes er auch sein

mag, ohne Grund von diesen Versannn-
lungcn wegbleibt. Nicht selten werden

bei diesem Anlasse auch die im Laufe des

Jahres entstandenen Feindschaften anfge-

hoben.

England. Die planmäßige Unterdrü-
cknng des k ath olis ch en Irl a n d s geht

immer vorwärts trotz der vielgerühmten

protestantischen Toleranz! Ein
Rundschreiben des Zentral-Hülfsvereins
hebt hervor, daß in den letzten fünzehn

Jahren 2,230,660 Personen ans Irland
ausgewandert sind und daß die Steuern
in den letzten neun Jahren in England
nur um 29 Prozent, m Irland um

84 Prozent gestiegen sind, das Kapital
hat in Irland seit 1858 nm 100 Bîil-
lioncn abgenommen. Im Jahr 1841

zählte Irland 8,175,124 Einwohner, im

Jahr 1861 nur 5,798,223. Nach den

Angaben der obrigkeitlichen Volkszähler

sind von 1841 bis 1851 in Irland
22,720 Menschen Hungers g est or-
ben, jene nicht gezählt, welche an

Cholera, Dysenterie und Fieber gestorben

sind. Dle Engländer dürfen sich somit

noch lange nicht rühmen, das Land am

besten zu verwalten.

Amerika. In Washington, der

Hauptstadt der Vereinigten Staaten von

Nordamerika, hatte die Regierung 7 große

Spitalgebäudc aufführen lassen und wollte
sie weltlichen Wärterinnen übergeben; aber

die Aerzte protestirten dagegen nnd vcr-
langten barmherzige Schwestern,
die wirklich auch berufen wurden.

Protestant. Berichte des Auslandes.
Nicht uninteressant findet sich auch in neue-

sten protestantischen Berichten bestätiget,
was IZr. Döllinger (Kirche und Kirchen,

pux. 233) über den Zerfall der engli
fchen Staatskirche und namentlich über

das gänzliche Abhandenkommen der Theo-

logic nntcr dasiger Geistlichkeit sagt. Ein
soeben erschienenes irrthümlicheS Werk von
einem gewissen Bischof Colenso über das

Entstehen des Pentateuchs kann nach je-

neu Berichten nur auf dem Wege des

Prozesses widerlegt und beim Publikum
unschädlich gemacht werden, während sich

Niemand daran wage, den Verfasser mit
geistigen Waffen zu bekämpfen. Zu Letz-

term sei die Staatsgeistlichkcit unfähig,
weil derselben in dem langjährigen Genuß

ihres unbestrittenen Machtbesitzcs die Theo-

logic abhanden gekommen sei. Dazu komme

noch, daß die englische Staatskirche auch

die orthodoxen Dissenters zu Gegnern

habe, welche triumphirend verkünden, daß

der Zusammensturz derselben als nicht

mehr ferne betrachtet werden könne, weil
die Geistlichkeit außer Stande sei, ihre

Position rationell zu begründen; die bri-
tische Bewegung wirke daher als anflö-
sendes Element nm so schneller, da sie

die Haltlosigkeit des Klerus vor Aller

Augen enthülle.

27 Erzbischöfc und Bischöfe der

anglikanischen Kirche haben an die Di-
rektoren der Eisenbahnen eine Denkschrift

gerichtet, worin sie dieselben um Einstel-

lung der sonntäglichen Vergnügungszüge

ersuchen. Methodisten und Prcsbyterianer

haben sich dem Gesuche angeschlossen. Da-

gegen tritt aber die Presse in die Schran-
kcn zu Gunsten der arbeitenden Klasse,

welche am Sonntage frische Luft schöpfen

müsse. Ihr zufolge hätte also der Sonn-

tag für die arbeitende Klaffe keine andere

Bedeutung, als ihr Gelegenheit zu geben,

frische Luft zu schöpfen?

>-> Protestantische Berichte aus Nea-
pel melden, daß trotz aller möglichen

Bemühungen die Evangelisation noch keine

nennenswcrthen Resultate erreicht habe.

Das Papstthum sei noch lange nicht ge-

nug erschüttert, um eine Reformation
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möglich und durchführbar erscheinen zu

lassen. — Auch Range soll sich bei Ga-

ribaldi persönlich empfohlen haben, in-

dessen mit Hofbescheid abgespiesen worden

sei».

^ Der barbarische Gebrauch, Frauen

zu verkaufen, freilich in Connivenz mit

dem Käufer, kommt immer noch hie und

da in England vor. Vor einiger Zeit
verkaufe ein Arbeiter in Merthyr Tyd-
vill seine Frau für 3 Pfd. St., welches

die saubere Gesellschaft sofort in Bier
vertrank.

Nachtrag.

BisthlIM Basel. Die Hochw. HH.
bischöflichen Provicare und Commissare.

sowie die HH. Dekane werden anmit noch

aufmerksam gemacht, daß sie die hl. Oelc,

wie gewöhnlich, am hohen Donnerstag

zu Solothurn in der bischöflichen Woh-

nung können abholen lassen.

Uri. Der vereinigte Regierungs- und

Diözesanrath hat beschlossen, die nächste

Bisthumskonferenz in Beckenried mit Ab-

geordneten nicht zu beschicken, sondern

durch ein höfliches Schreiben eine wei-

tere Theilnahme an den Bisthnmsver-

Handlungen abzulehnen.

Schweizerischer Pius-Verein.
Enipsangs-Skschcinigung.

->. Für den Jahresbeitrag von Malters.
b. Abonnement auf die Pius-Annalen von

Malters.

Staters-Pfennige im 1.1868.
Dem bischöflichen Ordinariat Basel eingesandt:

Durch die Tit. Redaktion der ,Botschaft^ im

Aarzau gesammelt Fr. 57. 35

Nebertrag laut Nr. 12 „ ggi. l>5

Fr. 1648. 43

Offene Korrespondenz. „Kein wahres Wort"
aus Mainz wird nächstens benützt. — Die

Biographie Rohners mußte wegen über-

Haustein Stoff für heute ausgesetzt werden.

Mainzer Journal.
Redacteur: Franz Sausen.

In der inneren und äußeren Politik groß-
deutsch, — für die Bundesreform, aber

gegen die Revolution, — in den religiösen und
kirchlichen Fragen den Standpunkt des Rech-

tes für alle Confessionen und wahre Parität
vertretend, — werden wir nach Kräften und
von den bewährteste» Männern unterstützt für
das Gedeihen, die Ehre und die Größe des

ganzen großen Vaterlandes, sowie für die
Interessen unserer engeren Heimath einzustehen
fortfahren.

Das Mainzer Journal erscheint in
Groß-Folio-Format und wird das einen Bogen
starke Hauptblatt täglich, mit Ausnahme
der Sonntage und der höchsten Feiertage, um
zwölf Uhr Vormittags, das Abendblatt
mit den Rheinischen Blättern, um sechs

Uhr Nachmittags ausgegeben. Bestellungen
nehmen alle Postämter und Buchhandlungen
an. Der Preis .des ganzen Blattes ist in
Mainz jährlich 8 fl., in den übrigen Gebieten
mit dem üblichen Postausschlage. Inserate
aller Art werden aufgenommen und wird die

vierspaltige Petitzeile oder deren Raum sehr
billig, mit 3 kr., berechnet.

örnaten Handlung Z

^ v°" Ä

S.1MM-81MI.7, ^
^ Posamenter aus dem Kanton Solothurn,

^ i» Peru. ^
^ Hält cine schöne Auswahl von H
»» den schönsten, weißen Kirchenspi- Z
^ tzcn zu Alben, Uebcrröcken, Al- Ä
^ tartüchcrn; fertige Alben, Chor- ^
^ röcke, auch rothe und schwarze Ä
^ Chorröcke für Ministranten; fer- ^
^ ner alle Arten Kirchengefäße und Z
?» Kirchengcwänder, als: Kelche, Ci- Ä

^ borien, Monstranzen, Meßkänn- Z
io chen in sein Silber, versilbert, «ö

^ Zinn und Glas, Traghimmel, Ä
^ Velums, Chormäntcl, Meßge- Z
» wänder, Ciborien-Mäntclchen von ^
^ Stoff und mit Stickerei ic. Zn- Zj

gleich mache den Tit. HH. Kir- Z
^ chen-Vorstchern die Anzeige, daß ^

alle Arten alter Kirchen-Gegen- A
stände, die schadhaft oder zerbrochen --<>

^ sind, in kurzer Zeit von mir her- ^
^ gestellt und bestensrcparirt werden. Z

Anzeige.
Der Unterzeichnet- beehrt sich hiemtt, der

Hochw.Geistlichkeit und den Tit. Herren Kirchen-
Vorständen die ergebene Anzeige 'zu machen,
daß ihm aller Arten von Kirchen-Paramenten
und Ornamenten als: Trag-Himmcl, Rauch-
Mäntel, Meßgewänder, Vela, Predigt-Stolen,
Fahnen, Standarten, Alben, Altartüchcr,
Chorröcke, Ministrantenröcke, Bahrtücher,
Antipendien, Meßbücher, Kelche, Leuchter
u. s. w., in schönster und solidester Auswahl
und zu sehr billigen Preisen zu haben sind.
Da er den löbl. Gemeinden sehr annehmbare
Zahlungsbedingungen stellen kann, bittet er um
gütigen Zuspruch.

Chur, im März 1863.

Alois Pradrlta,
r Domsacrtstan.

Im Verlage der Fr. Hurtcr'swen Buch-
Handlung in Schaffhauscn erscheint so eben:

Neue wohlseile Allögalie
der

Katholischen Unterhaltungen
im häuslichen Kreise. Skizzen, Schilderungen,
Charakterbilder aus der Geschichte der Weit
und Kirche, Biographie, Legende, Völkerkunde
und Neiseliteratur. Geschichtliche Volksbiblio-
thek für das katholische Deutschland v. Pfarrer

I. Hl. Ailolster.
Mit 36 Stahlstichen.

Dieselbe wird 18 Halbjahrgänge oder Bände
ä. Fr. 3 umfassen, die monatlich erscheinen
werden.

Bei Abnahme der ganzen SamM-
lung auf einmal tritt eine Ermäßigung
ein, so daß sämmtliche g Jahrgänge
auf einmal bezogen,

nur Fr. 45
kosten. Ueberdies erhalten die Abnehmer der

ganzen Sammlung auf einmal als
Prämie folgende fünf Schriften in englischem
Einband:
Andacht zu den 7 Schmerzen der seligste»

Jungfrau Maria, mit 7 Illustrationen-
Der heilige Kreuzweg. Stationsandacht, mit

Die 13 Geheimnisse des Rosenkranzes, mit
15 Jllustr.

Die Gleichnisse unsers Herrn und Heilandes,
mit 26 Jllustr.

Die 7 heiligen Sakramente der kathol. Kirche,
mit 17 Jllustr.

Die katholischen Unterhaltungen haben in
den 6 Jahren ihres Bestehens sich überall
Eingang verscbafft; diese neue, bedeutend wohl-
feilere Ausgabe wird allen Volks-, Schul-
und Jugendbibliotheken, wo sie etwa noch

fehlt, so wie Geistlichen angelegentlich empfohlen
werden dürfen.

Zu beziehen durch alle Buchbandlungen in
der Schweiz, in Solothurn durch dieScherer'schc,
und durch die Verlagshandlung in Schaffhausen.

Unzeige und Empfehlung.
Der Unterzeichnete empfiehlt der Hochw.

Geistlichkeit und den Kirchenpflcgschaften sein
frisches Lager in Kirchen - Paramenten, in
Seiden- und Goldgeweben, Stickereien jeder
Art, Halbseiden- und Wollen-Stoffen nach jeder
kirchlichen Form und zwar: Meßgewänder
mit und ohne Kreuze, Vela, Pluviale, Dal-
matikcn, Baldachine, Fahnen, Chorröcke,
Alben und Spitzen für jeden kirchlichen Ge-
brauch zc., Kirchcngefäßc, Monstranze, Kelche,
Vcrwahrkreuze, Kreuzpartickcl, Leuchter,
Lampen, Opscrkännchen, Rauchfäßer, Kanon-
tafeln und Missale?c. Auch die beliebten
und soliden Blechblumen für Altar und Kränze
nach der Natur, neuestes Fabrikat. Auch be-
sorge alle Reparaturen und Ausführungen von
Aufträgen prompt, zu den billigsten aber fixen
Preisen.

Ferner empfehle mein Wcißwaaren-Lager
für jedes Bedürfniß dem verehrten Publikum
zu Stadt und Land, alles von den ersten und
besten Quellen, in Geweben und Stickereien,
billigst.

A. Höchlc-Sequin,
Kirchen-Ornaten- u. Weißwaaren-Handlung

in Ölten, nächst dem Bahnhof.

Expédition â Druck »on ZS. Schmendiinann in Solothurn.


	

